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Motion 
„Keine Änderung des Zahlungsregimes bei der Arbeitslosenversiche-
rung für Grenzgänger" 

Der Regierungsrat wird beauftragt, gemäss Art. 160 Abs. 1 der Bundesverfassung 
folgende Thurgauer Standesinitiative einzureichen: 

Die Schweiz übernimmt keine EU-Regulierungen, welche dazu führen, dass nicht mehr 
der Staat des Wohnsitzes, sondern der Staat des Arbeitsortes für die Entrichtung von 
Arbeitslosengeldern bei Grenzgängern zuständig ist. 

Begründung 
Am 21. Juni 2018 haben die Arbeitsminister der EU-Staaten beschlossen, die Regeln 
für die Zahlung von Arbeitslosengeldern an Grenzgänger zu ändern. Die neuen Regeln 
müssen noch dem Europäischen Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden, je-
doch dürfte es sich hierbei um eine reine Formsache handeln. 
Warden die neuen Regelungen auch hierzulande übernommen, käme das die Schweiz 
teuer zu stehen. Wird heute einer der 320'000 in der Schweiz arbeitender Grenzgänger 
arbeitslos, ist für ihn nicht die schweizerische Arbeitslosenversicherung (ALV) zustän-
dig, sondern deren Pendant im jeweiligen Wohnsitzstaat. Die ALV richtet einzig wäh-
rend der ersten drei bis fünf Monate die Arbeitslosengelder an die Grenzgänger aus und 
zwar nach den Ansätzen des Wohnsitzstaates. 
Der Abgeltungsbetrag an die EU-Staaten belief sich im Jahr 2015 auf knapp 200 Mio. 
CHF (Antwort des Bundesrates auf die lp. 16.3450). Gemäss Schätzungen des SEM 
würde sich diese Summe mit der neuen Regelung um mehrere 
hundert Millionen Franken erhöhen. Laut Angaben des Bundesrates, ist die Schweiz 
nicht verpflichtet, das neue Zahlungsregime zu übernehmen (Antwort auf lp. 17.3033). 
Der Bundesrat soll daher dazu aufgefordert werden, dass er im Gemischten Ausschuss 
mit der EU klar kommuniziert, dass die Schweiz diese Änderungen nicht gewillt ist, zu 
übernehmen. 

mann Lei 
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